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Unterschrift 

Betreff: 
Nachtragsvoranschlag 2021 

tsantrag angenommen. 

mtsführende Stadtrat/rätin 


Beschluss des Stadtsenates vom 18. Mai 2021 

Ausschussantrag angenommen 

An den Gemeinderat: 

Beschluss des Gemeinderates vom 27. Mai 2021 

Antrag des Stadtsenates laut Tagesordnung angenommen. 
Der Bürgermeister: 

An Zurück a
GR-Ausschuss Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke MA 5 - Finanzwese
Stadtsenat 
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n 
n 



 

 

 

 
 

 

 

     

 
    

     

 

 

  
  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

    

       

 

       

         

  

 

       

      

  

 

       

    

     

       

   

 

Abs.:  Stadt  Wien  –  Finanzwesen;  Ebendorferstraße  2,  1010  Wien  

Gemeinderatsausschuss  für Finanzen,  

Wirtschaft, Arbeit, Internationales  und  Wiener Stadtwerke  

 
Stadtsenat  

Gemeinderat 

MA 5 | Ebendorferstraße 2 

1010 Wien 
Telefon +43 1 4000 86579 
Fax +43 1 4000 99 86510 

post@ma05.wien.gv.at 

wien.gv.at/finanzen 

e-Recht –  505163-2021-2  

Nachtragsvoranschlag 2021  

Wien, 26.04.2021 

Vorher zur Einsicht: 

Magistratsabteilung 6 

Herrn amtsführenden Stadtrat 

für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, 

Internationales und Wiener 

Stadtwerke 

KR Peter Hanke 

Mit der Änderung der Wiener Stadtverfassung vom 21. Dezember 2017, LGBl. Nr. 41/2017, wurde im 

§ 86b die Möglichkeit eines Nachtragsvoranschlages normiert: 

„(1) Ergibt sich die Notwendigkeit einer Änderung der Gliederung des bereits festgestellten 

Voranschlages, welche auf dessen Gesamtsaldo keine Auswirkungen hat, so kann der Gemeinderat 

einen Nachtragsvoranschlag beschließen!“ 

In der konstituierenden Sitzung am 24. November 2020 hat der Gemeinderat gemäß § 106 Abs. 2 

der Wiener Stadtverfassung eine den in der selben Sitzung bestimmten Verwaltungsgruppen 

angepasste Geschäftsgruppeneinteilung beschlossen. 

Bei der Erstellung des Voranschlages 2021 konnte diese Änderung noch nicht berücksichtigt werden. 

Auf Grund der verfassungsmäßig vorgesehenen Fristenläufe war der Voranschlagsentwurf zu 

diesem Zeitpunkt bereits vom zuständigen Stadtrat für die Finanzverwaltung an die 

beschlussfassenden Organe vorzulegen bzw. hat die verfassungsmäßig vorgesehene öffentliche 

Einsichtnahme ebenfalls am 24. November 2020 begonnen. 

mailto:post@ma05.wien.gv.at
http://www.wien.gv.at/finanzen
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Durch die vorgenommenen Änderungen der Geschäftseinteilung ergeben sich notwendige 

Budgetverschiebungen insbesondere auf dem (Ansatz)Unterabschnitt 026 - Sammelansätze der 

Geschäftsgruppen, auf denen der nicht aufgeteilte Personal- und Amtssachaufwand verrechnet 

wird. 

Wie in der Einleitung zum Voranschlag 2021 dargestellt war die Zuordnung der Ansätze 0260 bis 

0268 wie folgt gegeben: 

Ansatz Bezeichnung Zuordnung 

0260 Sammelansatz Magistratsdirektion Magistratsdirektion 

0261 Sammelansatz Geschäftsgruppe 1 
Geschäftsgruppe Bildung, Integration, 

Jugend und Personal 

0262 Sammelansatz Geschäftsgruppe 2 
Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaft, 

Digitalisierung und Internationales 

0264 Sammelansatz Geschäftsgruppe 4 
Geschäftsgruppe Kultur und 

Wissenschaft 

0265 Sammelansatz Geschäftsgruppe 5 
Geschäftsgruppe Soziales, Gesundheit 

und Sport 

0266 Sammelansatz Geschäftsgruppe 6 

Geschäftsgruppe Stadtentwicklung, 

Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung 

und BürgerInnenbeteiligung 

0267 Sammelansatz Geschäftsgruppe 7 
Geschäftsgruppe Umwelt und Wiener 

Stadtwerke 

0268 Sammelansatz Geschäftsgruppe 8 
Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau, 

Stadterneuerung und Frauen 

Da die Nummerierung der Geschäftsgruppen in der Bezeichnung der Ansätze ohne Zusatzin­

formation nicht einfach auf die jeweilige zuständige Geschäftsgruppe rückschließen lässt (dieses 

Manko wurde in den letzten Jahren wie oben beschrieben in der Einleitung mittels einer Darstellung 

möglichst minimiert) werden bei der vorliegenden Gelegenheit die Bezeichnungen der Ansätze des 

Voranschlages 2021 geändert, um eine zweifelsfreie Nachvollziehbarkeit zu erreichen. Auf Basis der 

Geschäftseinteilung ergeben sich daher folgende Bezeichnungen der Ansätze in der Fassung des 

gegenständlichen Nachtragsvoranschlages: 

Ansatz Bezeichnung 

0260 Sammelansatz Magistratsdirektion 

0261 Sammelansatz Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Integration und Transparenz 

0262 Sammelansatz Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und 

Wiener Stadtwerke 

0264 Sammelansatz Geschäftsgruppe Kultur und Wissenschaft 

0265 Sammelansatz Geschäftsgruppe Soziales, Gesundheit und Sport 

0266 Sammelansatz Geschäftsgruppe Innovation, Stadtplanung und Mobilität 

0267 Sammelansatz Geschäftsgruppe Klima, Umwelt, Demokratie und Personal 

0268 Sammelansatz Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen 
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Mit der oben angeführten Änderung der Geschäftseinteilung sind folgende Dienststellen aus dem 

im Voranschlag 2021 vorgesehenen Ansatz 0261 herauszulösen und dem Ansatz 0267 zuzuordnen: 

Magistratsabteilung 2 – Personalservice 

Magistratsabteilung 3 - Bedienstetenschutz und berufliche Gesundheitsförderung 

Magistratsabteilung 62 - Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten 

Aus dem im Voranschlag 2021 vorgesehenen Ansatz 0266 ist folgende Dienststelle herauszulösen 

und dem Ansatz 0267 zuordnen: 

Magistratsabteilung 20 – Energieplanung 

Umgekehrt ist aus dem im Voranschlag 2021 vorgesehenen Ansatz 0267 folgende Dienststelle 

herauszulösen und dem Ansatz 0266 zuzuordnen: 

Magistratsabteilung 45 – Wiener Gewässer 

Der Bedarf für die Leistungen für Personal, die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge und der 

anfallende Amtssachaufwand für das Büro der Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Integration und 

Transparenz wird von der Magistratsabteilung 11 verwaltet und daher dem betrieblich verrechneten 

Ansatz 4010, Amt für Jugend und Familie dieser Dienststelle zugeordnet. 

Mit der Änderung der Geschäftseinteilung sind auch Änderungen in der Aufgabenzuteilung 

einhergegangen. Im Besonderen ist die Zuständigkeit betreffend Lokale Agenda 21 der 

Magistratsabteilung 42 übertragen und werden der Magistratsabteilung 20 weitere Zweckauf­

wandsmittel im Zusammenhang mit dem Wiener Ökostromfonds sowie der Magistratsabteilung 13 

im Bereich der kulturellen Jugendbetreuung zugeteilt. 

Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird der vorliegende Nachtragsvoranschlag auch für die 

Eröffnung von im Voranschlag 2021 nicht vorgesehenen Auszahlungsgruppen genutzt. Es betrifft 

dies die Verrechnung von Lehrlingen sowie Kollektivvertragsbediensteten in den Magistrats ­

abteilungen 42 und 49 auf den neu zu eröffnenden Gruppen 520, Geldbezüge der ganzjährig 

beschäftigten Angestellten und 521, Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter deren 

Verrechnung ebenso an die Regelungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 

2015 (VRV 2015) angepasst wird, wie die Dotationen an die als unmittelbare Beteiligung der Stadt 

Wien zu führenden Nationalpark Donau-Auen GmbH und die Österreich Wein Marketing GmbH auf 

der Gruppe 781, Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes. 

Die genannten und im Detail im Antragstext angeführten Änderungen haben auf den Gesamtsaldo 

keine Auswirkungen, die Gesamteinzahlungs- sowie –auszahlungssumme bleibt wie nachfolgend 

dargestellt unverändert. 

Der Nachtragsvoranschlag tritt in seinem Umfang an die Stelle des ursprünglich festgestellten 

Voranschlages. Vor dem Nachtragsvoranschlag erfolgte Änderungen von Ansätzen (§ 101 WStV) 

bleiben aufrecht (vgl § 86b Abs 2 leg.cit). 

Gemäß § 86b Abs. 3 leg.cit. sind im Falle eines Nachtragsvoranschlages eine Veröffentlichung im 

Internet zwei Wochen vor der Beratung durch den Gemeinderat sowie eine gemeinsame Sitzung des 

Stadtsenates und des Finanzausschusses ausdrücklich nicht vorgesehen. Der Nachtragsvoranschlag 



   
 

 

 

      

 

 

      

 

      

    

 

 

Seite 4/33 

wird im Internet ehestmöglich nach seiner Beschlussfassung neben dem Voranschlag 2021 

veröffentlicht. 

A n t r a g: 

Der Nachtragsvoranschlag (im Folgenden „NTVA“) der Bundeshauptstadt Wien für das Finanzjahr 

2021 in der folgenden Gliederung wird beschlossen: 
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Die Bezeichnungen der Sammelansätze des Voranschlages 2021 werden durch diesen 

Nachtragsvoranschlag geändert, sodass diese wie folgt lauten: 

Ansatz Bezeichnung 

0260 Sammelansatz Magistratsdirektion 

0261 Sammelansatz Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Integration und Transparenz 

0262 Sammelansatz Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und 

Wiener Stadtwerke 

0264 Sammelansatz Geschäftsgruppe Kultur und Wissenschaft 

0265 Sammelansatz Geschäftsgruppe Soziales, Gesundheit und Sport 

0266 Sammelansatz Geschäftsgruppe Innovation, Stadtplanung und Mobilität 

0267 Sammelansatz Geschäftsgruppe Klima, Umwelt, Demokratie und Personal 

0268 Sammelansatz Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen 

 

Norbert Schindler  

Telefon  +43  1  4000 86571  

Der Abteilungsleiter 

(elektronisch gefertigt) 

Mag. Griebler, MBA 
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